
STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2458/2021 
 

4. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Kultur- und Werkausschusses 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Stadtbibliothek: Änderung der Bibliothekssatzung 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 08.06.2021 

Verfasser Rupprecht, Diana Zuständiges Amt Amt 1  

Sachgebiet 15 Bibliothek, Museum, 
Archiv 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Kultur- und Werkausschuss Vorberatung 05.07.2021 Ö 

2 Stadtrat Entscheidung 27.07.2021 Ö 

 

Anlagen: Entwurf der Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt über die Be-
nutzung der Stadtbibliothek 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kultur- und Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den Entwurf der Satzung 
zur Änderung der Satzung der Stadt über die Benutzung der Stadtbibliothek (Anlage) 
als Satzung mit den heute diskutierten und beschlossenen Änderungen zu beschlie-
ßen.“ 
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Referent/in     Weinberg / BBV Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen       

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Die aktuelle Bibliothekssatzung ist auf dem Stand des Jahres 2010.  
 
Seitdem hat sich das Selbstverständnis der Stadtbibliothek mit den Aufgaben-
schwerpunkten geändert, das in einer Satzung abgebildet sein sollte. Änderungen im 
Datenschutz und in der Informationssicherheit sowie der organisatorische Umstieg 
auf die Selbstverbuchung von Medien erfordern Ergänzungen bzw. Aktualisierungen 
der entsprechenden Vorgaben und Haftungsausschlüsse. 
 
In Absprache mit der Amtsleitung schlägt die Bibliotheksleiterin eine Änderung der 
Bibliothekssatzung vor. Der konkrete Entwurf ist als Anlage beigefügt. Die gestriche-
nen Worte oder Abschnitte fallen weg, die fettgedruckten Abschnitte sind neu. 
 
 
 
 


